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Anfragebeantwor tu~ 

des Bundesministers fUr Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. S-c h wer und Genossen, 

betreffend die Verkehrsunfälle an der Kreuzung der Packer Bundesstrasse 

mit der Linie_ der Graz-K~flacher-Bahn. 

-.-.-

In Beantwortung der eingangs bezogenen Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Schwer und Genossen beehre ich mich_n1i tzuteilen: 

Bereits vor Jahren wurde von derBundesstrassenverwaltungdie·M~glich­

keit einer Beseitigung der schienengleichenKreuzung der PackerBundes~ 

strasse mit der Graz-Köflacher-Bahn eingehend untersucht.- In-diese Unter­

suchung wurde sowohl eine UberfUhrung wie auch eine Unterfahrung der Bahn 

einbezogen. Es hat sich hiebei ergeben, dass auf Grund der Geländeverhält- -

nisse und des auf der Packer BundesEtrasse vorhandenen Obusverkehrsdie·bei 

einer UberfUhrung der Bahn im Strassenlängenschnitt-erforderlich-gewesene 

Kuppe aus sicherheitstechnischen Erwägungen alsungUnstigabzulehnenist. 

Einer Un terfahrl..l:ng - der Bahn stand jed_och der hohe -Grundwasserspiegel 

entgegen, welcher nur mit verhältnismässig enormen Kosten die Errichtung 

eines UnterfUhrungsbauwerkes ermöslicht hätte. 

Die in der Folge an der Kreuzung angebrachten auffälligen Warntafeln 

im Verein mit der iVarnlich tanlage haben bewirkt, dass sieben Jahre hin­

durch kein Unfall aufgetreten ist. Es darf in diesem Zusammenhang auch 

nicht Ubersehen werden, dass der Uberaus tragisch verlaufene Verkehrsunfall 

vom 1.~.1964 offensichtlich allein auf ein menschliches Versagen zurUck­

gefUhrt werden muss. 

Im Ubrigen isf zu erwähnen,dass schon längere Zeit Bestrebungen im 

Gange sind, die Bahn zu verlegen, und dass ausserdem die Bundesstrassen­

verwaltung im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahnteilstrecke Gleisdorf­

Graz-Moo~kirchen die Einbindung des Fernverkehrs in die Autobahn stadt­

wärts der Weblinger Kreuzung so vorsieht, dass der jetzige, im Kreuzungs­

bereich befindliche Strassenabschnitt nur mehr dem lokalen Verkehr dienen 

wird. 

-.-.-
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